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ARCHAOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN
IN DER PFARRKIRCHE
VON WANGEN AN DER AARE

PETER EGGENBERGER UND WERNER STOCKLI

[. Vorwort

Vorgingig der Restaurierungsarbeiten in der Pfarrkirche von Wangen an der
Aare beschloss der Archidologische Dienst des Kantons Bern, Wand- und
Bodenuntersuchungen vorzunehmen, welche die Baugeschichte dieses Ge-
baudes erhellen sollten. Die Forschungen waren umso wichtiger, als die ver-
muteten Strukturen abgebrochener dlterer Kirchen durch die Einrichtung
einer Bodenheizung gefdhrdet wurden und fiir immer zu verschwinden droh-
ten.

Nach der Zustimmung der Kirchgemeinde beauftragte uns Kantons-
archdologe Hans Griitter mit der Durchfithrung dieser Forschungsarbeiten.
Die Wanduntersuchungen beschrinkten sich auf das Chor und wurden etap-
penweise im Mai und November 1980 durchgefiihrt; die Grabung dauerte
vom Juni bis September desselben Jahres. Aufgrund gewisser Indizien wurde
im Mirz 1981 eine Ergdnzungsgrabung ausserhalb der Kirche durchgefiihre,
welche die frither gewonnenen Resultate nicht nur erginzte, sondern wesent-
lich korrigierte.

Die im folgenden vorgestellten Ergebnisse wurden in Zusammenarbeit
mit Prof. Hans Rudolf Sennhauser, Ziirich/Zurzach, erarbeitet, der tiber seine
Aufgabe als Experte der eidgendssischen Kommission fiir Denkmalpflege
hinaus bemiiht war, die reichlich fragmentarischen Grabungsbefunde archi-
tektonisch zu rekonstruieren. Wir sind ihm fiir die grossziigige Mitarbeit zu
herzlichem Dank verpflichtet.

Die Darstellung der Ergebnisse in der vorliegenden Zeitschrift beschrinkt
sich auf eine Zusammenfassung. Die vollstindige Publikation, welche die
Beschreibung der aufgefundenen Strukturen und die dazugehorigen Detail-
pldne enthalten wird, ist im Rahmen der Schriftenreihe der Erziehungsdirek-
tion des Kantons Bern, herausgegeben vom Archiologischen Dienst, in Vor-
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bereitung. Die dem vorliegenden Beitrag beigefiigten Abbildungen wurden
im Hinblick auf diese spitere Gesamtdarstellung gezeichnet.!

Wir teilen unseren Bericht in zwei Kapitel auf. Erst geben wir einen Ein-
blick in die historische Situation der Kirche von Wangen und entwickeln die
Fragestellung, welche die heutige Forschung vor Beginn der Grabung auf-
geworfen hat. Anschliessend beschiftigen wir uns mit den Ergebnissen der
archdologischen Untersuchungen und versuchen, diese iiberblicksmissig in
die Geschichte des Ortes einzuordnen.

I1. Historische Notizen

Die Geschichte des Stdadtchens Wangen an der Aare fand in zahlreichen Bei-
trigen ihre Darstellung, denen wir im folgenden unseren Uberblick entneh-
men.? Es ist hier nicht der Platz, eine auf neuester Sichtung der Quellen be-
ruhende Arbeit zu diesem Thema vorzulegen. Dagegen erlauben es die
Dokumente des Staatsarchives des Kantons Bern, der Baugeschichte der Kir-
che genauer nachzugehen. Die Ausgaben fiir dieses Bauwerk lassen sich dabei
in grosserem Umfang durch dort aufbewahrte Papiere erschliessen, da dieser
Gesamtheit von der Reformation bis in das 19. Jahrhundert im Besitze Berns
gewesen ist. Fiir diese Zeit besteht eine liickenlose Sammlung der vorhande-
nen Dokumente, die vom langjdhrigen Mitarbeiter des Archives, Hermann
Specker, erarbeitet und uns zur Verfiigung gestellt worden ist. Wir sind ihm
fiir seine wertvolle Mitarbeit zu herzlichem Dank verpflichtet. Wir schliessen
darin auch Karl H. Flatt, Solothurn, mit ein, der uns durch seine fundierten
historischen Kenntnisse zu mancher Prizisierung verholfen hat.

In einer Vergabungsurkunde von 1194 soll der Ort oder das Gebiet Wan-
gen unter dem Namen Wangin in Verbindung mit weiteren Giitern aus dem
Oberaargau erstmals in einem Dokument Erwihnung gefunden haben.’ Die
Texte mittelalterlicher Dokumente prizisieren allerdings die Unterschei-
dung der verschiedenen Plitze gleichen Namens nicht immer mit der
wiinschbaren Eindeutigkeit. So erscheinen Wangen an der Aare, Wangen bei
Olten und Wangen bei Bern (heute Ober- und Niederwangen) in den Quel-
lensammlungen oft ohne genauere Bezeichnung, ebenso Grosswangen im
Amt Sursee des Kantons Luzern. In unserem Fall resultieren besondere Kom-
plikationen, weil das Kloster Trub, welches Giiter um Wangen an der Aare
besessen hat, auch Besitzer des Kirchensatzes von Root LU gewesen ist, das
in der Nihe von Grosswangen LU liegt.*
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Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 24 (1981)

Abb. 1: Plan von S. Ougspurger, 1751 (StAB; AAIV, Wangen 1). Foto ADB
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Das Datum der Griindung des Stddtchens Wangen an der Aare ist un-
bekannt. Wir wissen einzig, dass 1218 die Landesherrschaft des Gebietes
durch Anna von Zihringen, die Gemahlin Ulrichs III., an das Haus Kyburg
ibergeht. Wihrend frither eine zdhringische Griindung angenommen wor-
den ist, wird heute die Auffassung vertreten, dass die Einfriedung erst um die
Mitte des 13. Jahrhunderts unter den Kyburgern erfolgt ist.’ Als burg und
stette wird Wangen a. d. Aare erst in der Urkunde von 1313 erstmals als be-
festigter Platz genannt, als die Grafen von Kyburg-Burgdort die Stadt Her-
zog Leopold von Osterreich iibergeben, um sie jedoch wieder als Lehen zu-
riickzuerhalten.

Nachdem sich die Stellung Kyburgs nach den Guglerkriegen und dem
Burgdorfer Krieg stark verschlechtert hatte, musste es 1384 seine bisherige
Residenz Burgdorf an Bern verkaufen. In der Folge wihlten die Kyburger
Wangen an der Aare als Verwaltungssitz. Nach weiteren Einbussen im An-
schluss an den Sempacherkrieg sahen sie sich schliesslich gezwungen, die
Stadt und ihren librigen verschuldeten Besitz im Oberaargau (wie z.B. das
Bipperamt) 1406 an die Stidte Bern und Solothurn abzutreten.” Wangen fiel
dabei an Bern und bildete von da an bis 1798 den Sitz einer Landvogtei.

Wie der vor unseren Untersuchungen erkennbare mittelalterliche Bestand
zeigt, hat die Kirche mindestens schon vom 13. Jahrhundert an ausserhalb
und 6stlich der Stadt gestanden (Abb. 1). Bei Griindungsstdadten ist dies im
allgemeinen ein Hinweis dafiir, dass sich schon vor der Einfriedung ein Got-
teshaus an dieser Stelle befunden hat. Einerseits musste der geweihte Platz
bewahrt werden, anderseits erlaubte die strategische Lage der Stadt den Ein-
bezug der Kirche in die Mauern nicht. Die Quellen geben jedoch in unserem
Fall keinerlei Auskunft, ob schon vor der Stadtgriindung eine Kirche bestan-
den habe.

Eng verbunden mit der Kirchengeschichte von Wangen diirfte jene des
Priorates sein, welches von der um 1125 gegriindeten Benediktinerabtei
Trub unterhalten worden ist.® Der Anfang der Propstei und deren rechtliche
Verhiltnisse zur Pfarrkirche werden durch die Dokumente jedoch nur wenig
erhellt.

Eine Verkaufsurkunde von 1257 nennt einen Cherra prepositus de Wangen
als Zeugen. Durch den hier namentlich erwdhnten Prior, Kerro von Kernen-
ried, wird die Gemeinschaft in Wangen erstmals verbiirgt.” In der Folge er-
scheinen hiufig die Namen weiterer Vorsteher, bis das Priorat nach der Re-
formation aufgehoben wird.!?
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Abb. 2: Wandmalereien im Chor. Oben Georgslegende, unten hl. Ulrich; drittes Viertel des
14. Jahrhunderts (nach Mojon). Foto Fibbi-Aeppli, Denezy VD, Mirz 1980
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Zum ersten Male erscheint die Propstei zu Wangen in Verbindung mit
dem Mutterhaus Trub in der bekannten Zehntenliste von 1275.'* Soweit
bekannt ist, stand im Zeitpunkt der Reformation das zugehorige Wohnhaus
innerhalb der Einfriedung des Stiddtchens, in dessen nordwestlicher Ecke. Die
Gebdulichkeiten wurden teilweise fiir das heutige Pfarrhaus iibernommen.

Es war bis zum Zeitpunkt der Kirchengrabung zu vermuten, dass die
Einrichtung der Propstei, wie bei vielen Landprioraten, auf die Notwendig-
keit zuriickgegangen sein diirfte, dass ein Kloster abgelegene grossere Giiter
zu verwalten hatte, die durch Schenkungen in seinen Besitz gekommen wa-
ren. Der Prior war dabei nur von wenigen Monchen umgeben, die ihm bei
der Verwaltung beistanden. Im Falle Wangens ist es dabei nicht abwegig
anzunehmen, dass der Griinder des Stidtchens an diesen Schenkungen in
grosserem Umfange mitbeteiligt gewesen ist und eine Beziehung zwischen
Stadtgriindung, Einrichtung der Propstei oder mindestens Erweiterung einer
altern Niederlassung, bestanden hat. Die Verflechtung spiegelt sich auch
darin wider, dass das Gotteshaus sowohl Priorats- als auch Pfarrkirche ge-
wesen ist. Auf diese Doppelstellung mochten wir noch genauer eingehen.

Auch eine kleine religiose Gemeinschaft verlangte nach einer Kirche,
welche den durch die Ordensregel vorgeschriebenen Gottesdienst ermdg-
lichte. Im Falle Wangens ist oft von einer Kapelle innerhalb des Wohnhauses
im Stddtchen die Rede, deren Spuren sich nur in den schriftlichen Quellen,
jedoch nicht am sichtbaren Baubestand mit letzter Eindeutigkeit erkennen
lassen. Damit stellt sich die Frage nach der Verbindung von Priorat und
Pfarrkirche, die ja ausserhalb der Stadt gestanden hat.

An der Pfarrkirche Wangen stellte das Kloster Trub iiber seine Filiale den
Leutpriester und verfiigte tiber die Kirchengiiter. In der durch die schrift-
lichen Quellen erschlossenen Zeit war das Kloster Trub demnach Kirchherr
von Wangen und besass Kirchensatz und Kollatur.!? Der erstere umfasste den
an die Kirche gebundenen Besitz und erlaubte dessen Nutzung. Dagegen
musste daraus der Unterhalt des Gebdudes bestritten und der Priester ent-
16hnt werden. Dieses Recht (ius patronatus) war theoretisch ein Lehen des
Bischofs, der es nach seinem Gutdiinken verleihen konnte; faktisch jedoch
bildete es mindestens im alemannischen Gebiet von den frithmittelalter-
lichen Anfingen an einen integralen Besitz der zumeist aus adligem Ge-
schlecht stammenden Inhaber. Besonders im Hoch- und Spidtmittelalter
entstand daraus eine eigentliche Kapitalanlage, die ganz oder zu Teilen ver-
erbt, verkauft und verpfindet werden konnte, wobei die Anerkennung durch
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den Bischof nur noch formalen Charakter hatte. Zumeist lag die Kollatur, das
Mitspracherecht bei der Priesterwahl, in denselben Hinden wie der Kirchen-
satz.

Die Kloster und Stifte wurden durch Schenkungen Adliger nicht nur
Besitzer einzelner Rechte und Lindereien, sondern fanden sich als Inhaber
von Rechten an mehreren Kirchen. In spéterer Zeit bildeten sie neben den
Adligen, reichen Biirgern, Genossenschaften wie Spitilern usw., die wich-
tigsten Patronatsherren von Pfarrkirchen. Wihrend die Nutzung des Kir-
chengutes von Wangen durch das Kloster Trub in den Dokumenten ein-
deutig zum Ausdruck kommt, fehlt die Bestdtigung, dass das Gotteshaus
neben dem Dienst an der Gemeinde auch fiir denjenigen der Propstei genutzt
worden ist."

Fiir die architektonische Form mittelalterlicher Pfarrkirchen waren die
Rechtsverhiltnisse von entscheidender Bedeutung und unmittelbarer Aus-
wirkung. Umfasste im Frithmittelalter der Einfluss des Kirchherrn im
deutschschweizerischen Raum zumeist die gesamte Kirche, so beschrinkte
sich dieser ab der Jahrtausendwende oft nur noch auf die liturgische Chor-
zone. Dieser Bereich war den Klerikern reserviert und durch Schranken,
Lettner oder Stufen vom westlichen, dem Laien zuginglichen Teil abge-
trennt. Dabei war diese Grenze nicht in jedem Fall mit derjenigen zwischen
architektonischem Altarhaus und Saal identisch, sondern in das Schiff vor-
geschoben. Wie durch neuere Untersuchungen im Kanton Bern und anderen
Gebieten des schweizerischen Mittellandes festgestellt werden konnte,
wurde diese Grenze bei Um- und Neubauten beibehalten, selten verlangten
dussere Umstinde wie Gelindeverhiltnisse eine Verschiebung.!?

Wihrend fiir die Rechtsverhdlenisse im Chorteil hdaufig Dokumente Aus-
kunft geben, da die Einnahmen aus den Kirchengiitern und damit die Unter-
haltspflicht des Kirchenherrn nur an diesen gebunden sind, fehlt das Quel-
lenmaterial fiir den Laienteil meistens. Eindeutig muss hier ein anderer
Besitzer Einfluss genommen haben; die Kirche war in zwei Rechtsbereiche
geteilt. Der Umstand, dass bei der Authebung der Kloster der Staat als
Rechtsnachfolger des klosterlichen Besitzes nur Inhaber der auf die Chorzone
beschrinkten Rechte und Pflichten geworden, der Westteil jedoch an die
Pfarrgemeinde gekommen ist, fiihrt zur berechtigten Annahme, diese habe
schon vorher diesen Bereich verwaltet. Nur Kloster-, Stifts- und Bischofs-
kirchen, die vollstindig im Besitz religioser Gemeinschaften waren, fielen
denn auch in ihrer Gesamtheit an den Staat.
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Besonders eindriicklich ist dieser Vorgang im Kanton Bern zu beobach-
ten. Schon vor der Reformation hatte der Staat Bern Einfluss auf die Rechts-
verhidltnisse einiger lindlicher Pfarrkirchen gewonnen, mit dem Glaubens-
wechsel kam er noch in den Besitz aller Giiter und Rechte der aufgehobenen
Kloster. Der Staat sah sich nun nicht nur im Besitz grosserer Giiter, sondern
musste auch die daran gebundene Verpflichtung des Unterhalts der Chorzone
iibernehmen. Erst das Gesetz von 1839, welches die Authebung der auf
Lehensrechte zuriickgehenden Verpflichtungen des Staates und Privater vor-
schrieb, fithrte zur allméhlichen Liquidation dieses Besitzes. Die ehemaligen
Altarhiuser, teils in inzwischen umgebautem Zustand, wurden vom Ende des
19. Jahrhunderts an bis noch gegen die Mitte des 20. Jahrhunderts an die
Pfarrgemeinden abgetreten, nicht ohne eine jeweilige Entschidigung, da
damit auch die Unterhaltspflicht an diesem Gebidudeteil dahinfiel. Zuvor
tithrte jedoch die komplizierte Rechtslage bei Neubauten oder Renovationen
von Kirchen vielfach zu Auseinandersetzungen zwischen Staat und Ge-
meinde iiber die zu verteilenden Lasten.

Fiir Wangen an der Aare ist festzustellen, dass der Staat, welcher schon
seit dem 15. Jahrhundert als Landesherr in die Regelung der Rechtsverhalt-
nisse der Propstei eingegriffen hatte,”> mit der Reformation Besitzer der ge-
samten Kirche geworden ist. Jedenfalls belegen alle Dokumente, welche vom
16. bis zum 19. Jahrhundert Arbeiten am Gotteshaus festhalten, dass der
Staat fiir den Unterhalt des gesamten Gebidudes aufzukommen habe.!* 1857
wird jedoch der Gemeinde das Schiff, 1889/90 dann auch das ehemalige Chor
abgetreten.'” Bei diesem schrittweisen Vorgehen diirfte noch das Bewusstsein
mitgespielt haben, dass die mit der Reformation eingezogenen Kirchengiiter
eben an das Chor gebunden waren und die damit verbundene Verpflichtung
des Unterhalts nicht ohne weiteres auf die Gemeinde abgeschoben werden
konne.

Nun darf jedoch nicht ohne weitere Priiffung aus diesen nachreformato-
rischen Rechtsverhiltnissen darauf geschlossen werden, dass die Ubernahme
des gesamten Gebidudes durch den Staat beweise, dieses sei ehemals vollstin-
dig im Besitz des Klosters Trub und damit Priorats- und Pfarrkirche ge-
wesen. Es stellt sich hier die Frage nach dem Umfang des Bauwerkes im
Augenblick der Abtretung. Die tiberkommenen Abbildungen (Abb. 1) zei-
gen im 17. und 18. Jahrhundert eine Kirche mit dem heutigen grossen
Rechteckchor, an das ein seltsam verkiirztes Schiff anschliesst. Zudem geht
aus den Akten des Neubaues im 19. Jahrhundert hervor, dass damals der Saal
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Abb. 3: Die heutige Kirche von 1824/1826 Foto ADB
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bedeutend verlingert worden ist.'® Umbau, Abbruch oder Verkleinerung von
grosseren Kloster- und Prioratskirchen, die nach der Reformation in diesem
Umfange nicht mehr gebraucht worden sind, kommen hiufig vor. Damit
wenden wir uns der Baugeschichte der Kirche Wangen zu, wie sie aus den
Dokumenten hervorgeht.

Das Patrozinium der im Bistum Konstanz liegenden Kirche von Wangen
war durch den Einfluss des Patronatsherrn, des Klosters Trub, bestimmt.
Allgemein wird sie unter den Marienkirchen eingereiht, als Nebenpatrozi-
nium kann auch das heilige Kreuz bestanden haben.! Schriftlich tiberlieferte
Daten zur Baugeschichte stehen erst seit der Reformation zur Verfiigung, als
die Ausgaben fiir den Unterhalt im Haushalt Berns erscheinen.

Fiir die vorreformatorische Zeit konnten vor dem Bauuntersuch von 1980
nur die im Chor sichtbaren, 1932 leider zum Teil entfernten Wandmalereien
Hinweise geben (Abb. 2). Sie liessen vermuten, die darunterliegenden Struk-
turen hitten bereits in der zweiten Hilfte des 14. Jahrhunderts bestanden.?
Der Plan wies jedoch auf eine Entstehung mindestens schon im 13. Jahrhun-
dert hin. Das Altarhaus gehort demnach zu mittelalterlichem Bestand, wih-
rend der Saal 182426 vollstindig erneuert worden ist.?!

Neben Arbeiten der Innenausstattung sind grossere Bauarbeiten in den
Dokumenten aus dem 16.,17., 18. und 19. Jahrhundert bekannt.?? 1585 und
in den folgenden Jahren erfolgte eine Instandstellung des Glockenturmes,
wobei wahrscheinlich der Dachreiter tiber dem Chor gemeint ist.?* Mindes-
tens dieser wurde mit Schindeln gedeckt, wihrend fiir die «Schilde» der
Kirche das Material unklar bleibt. Da ein Maurer mit dieser Arbeit beauf-
tragt worden ist, diirfte es sich um Ziegel gehandelt haben, die mindestens
auf dem First mit Mortel gefestigt werden mussten.?* Von grosseren Maurer-
arbeiten ist jedoch nicht die Rede.

Grosseren Umfangs diirften die Bauarbeiten gewesen sein, welche in den
Amtsrechnungen zwischen 1627 und 1630 erschienen.” Neben den Dach-
deckerarbeiten werden auch Einkidufe von Kalk fiir die Zubereitung des
Mortels, eines Wagens fiir den Transport von Steinen und die Zurichtung von
Biumen erwihnt, wobei die dazu verwendeten Eichen eher auf eine Verwen-
dung im Innenausbau oder am Dachstuhl als fiir das Geriist sprechen. So ist
dann auch die Rede, dass die Kanzel versetzt und mit einem neuen Deckel
versehen, das Chor mit tannigem und eichernem Gestiihl bestiickt, neue
Tiiren und sechs Fensterrahmen gearbeitet werden. Es wird ausdriicklich
gesagt, die Kirche sei aus Baufdlligkeit abgebrochen und neu aufgemauert
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Abb. 4: Die heutige Kirche von 1824/1826 Foto ADB

worden, doch fehlen genaue Angaben iiber die davon betroffenen Teile. Die
Sanierung scheint jedoch unvollkommen gewesen zu sein, denn schon
1645/46 mussten die Fundamente auf der Nordseite gegen die Aare hin zur
Sicherung mit Tuffen unterfangen werden. Dabei ist auch die Rede von
einem als Obstkeller und Kornschiitte genutzten Anbau auf derselben Seite
des Chores, der dessen Hohe erreicht haben soll.?

Im Laufe des 18. Jahrhunderts erhebt sich die Diskussion um eine Ver-
grosserung der Kirche, wobei 1757 eindeutig festgestellt wird, dass der Staat
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fir dieses Bauvorhaben aufzukommen habe. Dieser jedoch mochte die Aus-
gaben auf ein Minimum beschrinken und billigt nach einem neuerlichen
Anlauf von 1776 nur die notigsten Instandstellungsarbeiten am Kirchenchor
und an der Friedhofmauer zu.?’

Nach den Umwilzungen von 1798 wurde das noch im 18. Jahrhundert
anvisierte Bauvorhaben in den Jahren 1824-26 in die Tat umgesetzt, nicht
ohne dass auch hier Diskussionen zwischen Staat und Gemeinde um die
gegenseitigen Leistungen, vor allem um die Fuhren des Baumaterials und
Baukosteniiberschreitungen, entbrannt wiren.?

Der damit verbundene Briefwechsel zwischen der Baukommission und
dem Staat erlaubt es, Schliisse beziiglich Architektur der Vorgidngeranlage zu
ziehen. Die damals zum Teil abgebrochene Kirche war kiirzer, das Schiff
musste unter Beibehaltung des Chores verlingert werden. Uber diesem
stand ein Turm, wohl als Dachreiter zu interpretieren. Die grossen Fenster
und der ocx#/us im ehemaligen Altarhaus bestanden noch nicht. Der Einbau
der nordlichen Offnung bedingte den Abbruch eines Anbaues auf dessen
Nordseite, wohl der 1645/46 erwihnte Wirtschaftsraum, und nicht eine 4l-
tere Sakristei. Die Verlingerung des Saales fiihrte zu Problemen, da sich die
Absicht, das neue Mauerwerk iiber den alten Fundamenten aufzufiihren,
nicht iberall durchfithren liess. Teilweise mussten die «unverbundenen
Rollsteine» ausgehoben werden. Nach dem oben angefithrten Baubeschrieb
von 1776 besass die Kirche eine Empore, welche von aussen iiber eine
Treppe zuginglich war.

Damit wird die Kirche vor 1824 in der Art und Weise prisent, wie sie
Albrecht Kauw 1664, noch genauer Cisar Steiger 1714 und S. Ougspurger
1751 (Abb. 1) abgebildet haben, nimlich als Kirche mit einem Tiirmchen
auf dem Rechteckchor, einem nordseitigen Anbau und einem dusserst ge-
drungenen Schiff mit zwei Fenstern in der Nordfassade. Vor dem Vorzeichen
lag der ummauerte Friedhof.

Da das mittelalterliche Altarhaus seine heutige Grosse nachgewiesener-
massen besessen hat, sich jedoch absolut nicht mit dem kurzen Saal vor 1824
vertrigt, kam der geplanten Bauforschung eine grosse Bedeutung zu. Die
archidologischen Untersuchungen sollten nicht nur iiber die Vorgeschichte
des als romanisch datierten Chores und iiber die Beziehungen der Kirche zur
Propstei Aufschliisse erlauben, sondern auch den unverstindlichen tiberlie-
ferten Grundriss erkliren helfen. Zudem sollten die Eingriffe der letzten
Restaurierung von 1932 abgeklirt werden.
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Abb. 5:

Grabungsbefund im Innern, steingerechte Planaufnahme
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1. Die Lage der Kirche

Die Kirche von Wangen steht ostlich des mittelalterlichen Stidtchens auf
einer fast unmerklichen Gelindeerhthung am Ufer der Aare.?” Obschon sie
heute durch neuere Bauten rund um den dlteren Stadtkern in die Siedlung
einbezogen ist, hat sie ihre Randlage beibehalten. Im vorangehenden Kapitel
wiesen wir darauf hin, dass die Kirche schon im Mittelalter ausserhalb des
ummauerten Bereichs des Stddtchens gelegen hatte.

Das heutige Gotteshaus bewahrte einen vorreformatorischen Grundriss,
obschon das Schiff in den Jahren 1824-26 vollstindig neu errichtet worden
war (Abb. 3 und 4). An einen breiten rechteckigen Saal setzt im Osten das
eingezogene, aus dem Mittelalter stammende, quadratische Chor an. Vor der
Westfassade steht ein ebenfalls im 19. Jahrhundert erbauter Glockenturm.
Der Friedhof umfasst noch heute die Anlage, doch ist er gegeniiber friiher
nach Osten verlegt worden. Im Innern kommt die mittelalterliche Unter-
teilung in Saal und Altarhaus nur noch wenig zum Ausdruck. So fehlt eine
betonte Abtrennung von Chor und Schiff, wie sie im Mittelalter in Form
eines Triumphbogens oder eines Lettners bestanden hat. Die Restaurierun-
gen bis 1932 bewahrten den im 19. Jahrhundert geschaffenen Aspekt eines
einfachen, niichternen Predigtsaales.

Im Bereich der Kirche besteht der gewachsene Boden in den unteren
Schichten aus teilweise mit Kieseln durchmischtem Schwemmsand, iiber
dem eine michtige, rotlichbraune Erdschicht lagert. Nirgends war der Ober-
boden, die humusreiche Vegetationsschicht mehr erhalten, welche die vor der
Uberbauung bestehende Oberfliche des Gelindes angibe.

IV. Die Ergebnisse der archéologischen Forschungen von 1980/81

Im Laufe der Jahrhunderte wurden auf dem Kirchplatz von Wangen fiinf
Anlagen mit unterschiedlichem Grundriss errichtet, die jedoch den Bestand
des ersten Baues mindestens teilweise iibernahmen (Abb. 5). Obschon das
aufgehende Mauerwerk der mittelalterlichen Gebdude grosstenteils ver-
schwunden ist, kénnen auch hier einige Anderungen nachgewiesen werden,
die den Plan jedoch nicht bertihrt haben.
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1. Die spatromanische Anlage I/11

Als erste Kirche am Platz konnte eine grosse Saalkirche mit eingezogenem
quadratischem Altarhaus und zwei ausladenden Seitenrdumen festgestellt
werden, die sich in den beiden Lingsmauern unmittelbar vor den Chorschul-
tern in das Schiff 6fftneten. Durch eine eingestellte Mauer war im Westen des
Langhauses eine Vorhalle ausgeschieden. Das eigentliche Schiff war wie-
derum durch eine wahrscheinlich niedrige Mauer in einen Laienteil und ein
tiefes Vorchor getrennt. Zusammen mit dem ebenfalls grossen Altarhaus er-
gab sich damit eine liturgische Chorzone, deren Ausdehnung diejenige ent-
sprechender Anlagen in einfachen, lindlichen Pfarrkirchen deutlich tibertraf.
Damit qualifiziert sich der Griindungsbau von Wangen auch im archiolo-
gischen Bestand. Nicht nur als Pfarr-, sondern auch als Prioratskirche. Im
Vorchor, dem sogenannten Monchschor, diirfte das Gestiihl gestanden haben.

Abb. 6: Rekonstruktion der Anlage I
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Dem Chorbereich gehérten auch noch die beiden, wahrscheinlich durch ein-
gezogene Arkaden vom Schiff ausgeschiedenen Seitenrdiume an, welche die
Funktion von Kapellen hatten. Es bestand somit kein Querschiff, wie es der
Plan annehmen liesse (Abb. 6).

Neben der Entdeckung einer viel grosseren dlteren Kirche, darf vor allem
die Sicherung von Strukturen als Uberraschung gelten, die den Beweis er-
bringen, dass die urspriinglichen Prioratsgebdude an die Siidseite des Gottes-
hauses angelehnt und demnach nicht von Beginn an im Stidtchen gestanden
haben, wie dies bisher angenommen worden ist. Aus dem vorderhand nur
tragmentarischen Befund geht nicht hervor, ob sich die Gebdude um einen
Klosterhof gruppiert oder eine andere Disposition aufgewiesen haben.

Nicht mit dem Griindungsbau, jedoch noch vor dem gotischen Umbau
III entstand ein Annex an der Siidseite des Altarhauses, der eventuell als Tauf-

Abb. 7:
Rekonstruktion der Anlage 11
vom Chor gesehen (Foto ADB)




Abb. 8: Siidseite der romanischen Anlage I mit Annex und Anbau II. Vom Chor gegen Westen
gesehen Foto ADB

kapelle Verwendung gefunden hat (Anlage II, Abb. 7). Vielleicht erfolgte
diese Anderung zusammen mit der Schaffung eines neuen Bodens, einem
Mortelestrich, welcher den urspriinglichen, heute nicht mehr erhaltenen Be-

lag ersetzte (Abb. 8 und 9).
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Die Grosse der Kirche und die Bestdtigung, dass die Propsteigebdude zu
Beginn der Niederlassung anschliessen und damit die traditionelle Konzep-
tion eines Klosters zeigen, hebt die Propstei von Wangen weit iiber die Vor-
stellungen hinaus, die sich mit einer einfachen, vorwiegend zur Administra-
tion von Klostergiitern bestimmten Filiale verbinden. Mindestens die Kirche
tibertraf mit einer gesamten Linge von knapp 40 m und einer Breite des Saa-
les von 14,50 m diejenige des Mutterklosters sehr deutlich. Es handelte sich
damit um eine Niederlassung, welche durchaus die Dimensionen wichtiger
Klosteranlagen erreichre.

Der Grundriss entspricht in seiner Disposition demjenigen der Kirche von
Trub, welche um 1127 erbaut worden ist.’° Zudem wies das Kloster der Bene-
diktinerinnen von Riiegsau BE, welches ebenfalls dem Konvent von Trub
unterstand, einen sehr Zhnlichen Plan auf. Hier erlaubt jedoch der Stand der
Auswertung der kiirzlich vorgenommenen archdologischen Forschungen
noch keine eindeutige Datierung.’! Dieselbe Konzeption zeigt sich auch bei
der ersten Kirche des Benediktinerklosters Engelberg OW, dessen Bauzeit
ebenfalls in die erste Hilfte des 12. Jahrhunderts anzusetzen ist.’? Ein dlteres
Beispiel einer Prioratskirche mit einfachem Saal und symmetrisch angeordne-
ten Seitenrdumen diirfte mit Lutry VD aus dem 11. Jahrhundert vorliegen.??

Nun zeigen die Proportionen der Prioratskirche von Wangen sowie die
Qualitdt der Strukturen und die wenigen noch vorgefundenen architektoni-
schen Elemente, dass dieser Bau trotz der frith- und hochromanischen Par-
allelen frithestens um 1200, eher noch im Laufe der ersten Hilfte des
13. Jahrhunderts errichtet worden sein muss. Die Weite des Altarhauses und
des Saales sowie die Grosse der Nebenrdume sind deutliche Attribute der
ausgehenden spitromanischen Zeit. Wir sehen uns demnach bei Wangen
nicht einer Anlage gegeniiber, welche durch die Reduktion des damals bei
grosseren Kirchen verbreiteten Planes mit dreiteiligem Schiff, Querhaus und
quadratischem Chor entstanden ist, sondern einer eigenstindigen Konzep-
tion, die von gewissen Benediktinerklostern mindestens von der Frithroma-
nik an bewahrt, jedoch jeweils den zunehmenden Dimensionen ihrer Bauzeit
angepasst worden ist.

Eindeutig darf feststehen, dass der Kirchplatz von Wangen nicht vor der
ersten Hailfte des 13. Jahrhunderts belegt gewesen ist. Eine Verschiebung
erfolgte in dieser Zeit so selten, dass daraus geschlossen werden kann, Wan-
gen habe erst jetzt die Bedeutung erreicht, welche die Einrichtung einer
Pfarrkirche verlangt hat. Damit riickt die Annahme in den Bereich der
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Abb. 9: Grabungsbefund im Innern mit dem zweiten Bodenbelag und Gribern.

Wahrscheinlichkeit, die Griindung des Stadtchens stehe im Zusammenhang
mit der Stifcung des Priorates, dessen Gotteshaus zugleich Pfarrkirche ge-
wesen ist. Damit diirfte die Stadtgriindung frithestens in die erste Hilfte des
13. Jahrhunderts prazisiert werden, die damit — wie heute allgemein ange-
nommen — unter dem Hause Kyburg erfolgt ist, an welches 1218 die Landes-
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herrschaft als zdhringisches Erbe tibergegangen war. Die mit der Pfarrkirche
verbundene Schenkung der Giiter sicherte damit den Bewohnern den Gottes-
dienst, gab der jungen Niederlassung aber in der Verbindung zum damals
blithenden Kloster Trub auch einen starken Riickhalt fiir die neue Pfarrei.
Nicht von ungefdhr sollte sich in der weiteren Entwicklung zeigen, dass mit
dem Niedergang des Grafenhauses auch derjenige der Propstei und des Mut-
terklosters verbunden war.

2. Die gotische Anlage 111

Die Kirche I/IT muss durch eine Feuersbrunst vollstindig ausgebrannt sein,
die wohl auch die angebauten Prioratsgebdude beriihrt haben diirfte. Es ist
wohl kaum abwegig anzunehmen, diese Katastrophe sei nicht zufilliger
Natur gewesen, sondern planmissiger Verwiistung zuzuschreiben. Jedenfalls
zeigen die Strukturen der wiederaufgebauten Kirche deutlich eine Entste-
hung in der zweiten Hilfte des 14. Jahrhunderts, in der die inzwischen an das
Haus Habsburg gebundenen kyburgischen Grafen in verschiedene kriege-
rische Auseinandersetzungen verwickelt gewesen sind. So wurde die Gegend
1375/76 von den Guglern im Zusammenhang mit dem Erbstreit des Ingel-
ram von Coucy und den Habsburgern heimgesucht; 1383/84 iiberzogen Bern
und Solothurn im sogenannten Burgdorfer Krieg das Gebiet, und auch in der
Folge des Sempacherkrieges wurden von Bern Streifziige unternommen.*

Es ist damit sicherlich nicht auszuschliessen, dass das Priorat, welches
ausserhalb des in diesen Auseinandersetzungen angegriffenen Stddcchens
gelegen hat, von den Feinden verwiistet worden ist. In dieser Epoche wurde
Wangen schliesslich die Residenz des Burgdorfer Zweiges des Hauses Ky-
burg, als Burgdorf 1384 der Stadt Bern abgetreten worden war. 1406 schloss
der Niedergang sogar mit dem Verkauf des Platzes an Bern ab, und Wangen
wurde Sitz eines Landvogtes. Unter der neuen Herrschaft sank die Propstei zu
einer bedeutungslosen Verwaltungsniederlassung des ebenfalls geschwichten
Mutterhauses in Trub ab.

Der Niedergang der politischen Instanz, welcher das Priorat seine Bedeu-
tung verdankte, und an deren Geschick es stark gebunden zu sein schien,
zeigte sich nun auch am reduzierten Wiederaufbau der ausgebrannten Kir-
che. Obschon der archidologische Bestand keine eindeutigen Befunde mehr
erlaubt, da teils nur noch die Fundamente erhalten sind und das aufgehende
Mauerwerk ausser im Altarhaus fehlt, darf aus den wenigen Indizien ge-
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Abb. 10: Rekonstruktion der Anlage III Abb. 11: Rekonstruktion der Anlage IV

schlossen werden, dass der Grundriss von Schiff und Chor wohl beibehalten,
jedoch um die Seitenrdume amputiert worden ist (Abb. 10). Auch der Anbau
an der Stidseite des Altarhauses wurde aufgegeben. Mit grosser Wahrschein-
lichkeit wechselten die Monche in dieser Zeit ihren Wohnsitz und zogen in
den schiitzenden Mauerring des Stiddtchens. Jedenfalls standen in der Re-
formation die Wohngebdude der Propstei in dessen Nordwestecke, wo sich
heute das Pfarrhaus befindet.

Auch die neue Konzeption im Innern der Kirche zeigt deutlich, dass die
Anzahl der Monche, deren Gestiihl urspriinglich die Schaffung einer grossen
Vorchorzone verlangt hat, in dieser Zeit deutlich abgenommen haben muss.
Das Monchschor im Bereich des ostlichen Schiffes wurde aufgegeben und
reduzierte sich von nun an nur noch auf das Altarhaus. Einige Indizien erl-
auben dabei die Rekonstruktion eines briickenartigen Lettners vor dem
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Abb. 12:
Rekonstruktion der Anlage V

Choransatz, der die Trennung zwischen dem nun vergrosserten Laienteil und
dem Monchschor nach den Gewohnheiten der Zeit verdeutlicht hat. Even-
tuell war dieser Lettner nicht wie viele weitere Beispiele in Stein, sondern in
Holz ausgefiihrt.”

Dass jedoch das Gotteshaus nicht nur ein Flickwerk gewesen ist, zeigen
noch heute die im Chor erhaltenen qualitdtsvollen Wandmalereien der zwei-
ten Hilfte des 14. und 15. Jahrhunderts (Abb. 2).>* Immerhin miissen be-
stimmte Teile gewichtige Bauschiden davongetragen haben, die jedoch erst
nach der Reformation zu einem drastischen Eingriff fithren sollten.

3. Die nachreformatorischen Anlagen IV und V

Die in der Bauperiode IV erfolgte Verkiirzung des Saales auf die Hohe der
ehemaligen spitromanischen Chorschranke kann nicht eindeutig durch
archdologische Beziige datiert werden. Sie ist jedoch nur in nachreformatori-
scher Zeit denkbar, als auch der Altarraum dem Laienteil zugeschlagen und
fiir den Gottesdienst an der Gemeinde hat genutzt werden kénnen (Abb. 11).
Durch die Ubernahme der Giiter und Rechte des Klosters Trub wurde Bern
nach der Reformation von 1528 auch Besitzer des Kirchensatzes der Filiale zu
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Wangen und damit Kirchherr an diesem Ort. Im Gegensatz zu gewohnlichen
Pfarrkirchen, wo nur das Chor dem Inhaber der Kirchenrechte unterstand,
bezogen sich die daraus erwachsenden Unterhaltspflichten an der ehemaligen
Prioratskirche auf das ganze Gebdude.

In den Dokumenten der bernischen Staatsrechnung fehlt aber ein eindeu-
tiger Hinweis auf diesen Umbau. Einzig bei grosseren Anderungen zwischen
1628-30 ist vom Abbruch von Mauerwerk der baufilligen Kirche die Rede,
doch kann sich dieser Hinweis auch auf einen rein lokalen Eingriff beschrinkt
haben, wie er z.B. in der Erhdhung der Chormauern im heutigen Bestand
noch nachweisbar ist. Entweder muss die eigenartig gedrungene Anlage IV
kurz nach der Reformation, noch im 16. Jahrhundert, entstanden sein — die
Dokumente fehlen hier bis in die zweite Hilfte — oder dann eben in der an-
gefiihrten, grosseren Bauperiode des 17. Jahrhunderts.

Ein Teil der im Innern der heutigen Kirche aufgedeckten 118 nachweis-
baren Graber gehort in die nachreformatorische Zeit. Ein grosserer Bestand
ist bis in das 18. Jahrhundert innerhalb der Anlage IV festzustellen, wobei
die Angehérigen der Landvigte, Inhaber von wichtigen Amtern und even-
tuell auch Pfarrherren und ihre Familienmitglieder im oder vor dem ehema-
ligen Altarhaus bestattet worden sind. Weitere Griber finden sich ausserhalb
der ehemaligen Westmauer und gehoren zu dem ehemals um das gekiirzte
Gotteshaus angelegten Friedhof. Erst durch die neuerliche Vergrosserung der
Kirche im 19. Jahrhundert kamen diese Bestattungen ins Innere zu liegen.

Wie wir eingangs erwihnt haben, erscheinen die Klagen der Wangener
und der Landvogte tiber die Baufilligkeit des Gotteshauses in den Briefen des
17. und 18. Jahrhunderts. Doch die sparsamen Berner Staatsviter konnten
sich nie zu einer grundlegenden Sanierung des Gebdudes durchringen und
begniigten sich bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit lokalen Repara-
turen. Es blieb dem Kanton Bern des 19. Jahrhunderts vorbehalten, in den
Jahren 1824-26 einen Neubau zu erstellen, der nur noch das ehemalige
Altarhaus als Zeugen vergangener Grosse der Wangener Kirche bewahrte

(Anlage V; Abb. 12).%7

V. Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse der Grabung und der Bauforschung in der Kirche von Wan-
gen an der Aare sind nicht aufgrund des Alters spektakulir, welches die Be-

legung des Kirchplatzes aufzuweisen hat. Eine erste Anlage aus der ersten
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Hilfte des 13. Jahrhunderts kann hier kaum als Uberraschung gewertet wer-
den. Ausserst aufschlussreich ist aber die Aussagekraft fiir die Geschichte des
zugehorigen Stidtchens. Die Zeit der Umfriedung des Platzes diirfte damit
préziser definiert sein.

Als Uberraschung, die wohl von niemandem erwartet wurde, der sich mit
der Geschichte von Wangen befasst hatte, darf wohl die urspriingliche Aus-
dehnung der Kirche mit dem angebauten Priorat gelten. Die Anlage tibertraf
bei weitem die Vorstellungen, die sich mit dem globalen Ausdruck «kleine
Landpriorate» verbinden, und sie darf als eine der grossten ihrer Art bezeich-
net werden. Sie stellt sich sogar gleichwertig in die Reihe bekannter Kloster-
anlagen und ibertrifft mindestens, was die Kirche anbetrifft, ihr Mutter-
kloster Trub.

Die Archidologen sahen sich nicht nur von den spirlichen, in mithsamer
Kleinarbeit gesicherten Befunden her vor Problemen der Rekonstruktion
gestellt, sondern die schliesslich erarbeitete Synthese der baulichen Entwick-
lung stellt sich jenseits der gewohnten Proportionen lindlicher Pfarrkirchen.
Wir finden hier die Geschichte einer mit der Reformation aufgehobenen
Klosterkirche in starker Akzentuierung, die in unserem Fall wohl begreiflich
wird, jedoch ungewohnlich bleibt. Eine fiir die Zeit stolze Klosterkirche der
ersten Hilfte des 13. Jahrhunderts wird nach einer Brandkatastrophe in der
zweiten Hilfte des 14. Jahrhunderts nur reduziert wiederhergestellt, das
ehemals tiefe Monchschor drastisch verkiirzt und das angebaute Kloster auf-
gegeben. Damit manifestiert sich der Niedergang nach einer recht kurzen
Zeit der Prosperitdt deutlich im Baubestand. Es diirfte sich darin auch der
Niedergang des kyburgischen Hauses widerspiegeln, dessen Vergabungen im
Zusammenhang mit der Stadtgriindung am Anfang des Priorates gestanden
haben konnen. In dessen Geschichte zeigte sich somit das Schicksal seiner
Forderer und der Ubergang der Herrschaft an die Stidte Bern und Solothurn.
Zuletzt endet das Bauwerk in einem auch fiir die nachreformatorische Zeit
und vor allem fiir die Kirche eines Landvogtsitzes vollig fremden Plan des
kurzen, querrechteckigen Schiffes mit grossem, mittelalterlichem Chor, wie
es dem Kunsthistoriker bis anhin als ein Unikum erschienen ist. Erst das
19. Jahrhundert brachte durch einen fast vollstindigen Neubau gliicklichere
Proportionen.

Einbeziehen in die gliicklichen Resultate unserer Forschung diirfen wir
auch die Erkenntnis, die uns die Entwicklung einer Form von Klosterkirchen
von der Frithromanik an besser tiberblicken und begreifen ldsst. Die Ergeb-
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nisse zeigen ein Stiick Architekturgeschichte auf, welche in ihrer Linie tiber
Lutry VD, Engelberg OW, Trub BE, Riiegsau BE (und sicher noch weiteren)
erst mit dem bisher spdtesten Beispiel von Wangen in ihrer ganzen Konse-
quenz erhellt wird.
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1823: StAB, Protokoll des Grossen Raths vom 9. Juni 1823 (6, S. 1 f).

7 Vertrige in: StAB, Fach Wangen 1857, Aug. 12. und 1889, Juni 15.

Bestitigungen: StAB, Manuale des Regierungsraths vom 21. Sept. 1857, 16. Okt. 1857 (191,
S. 194 und 378) und 29. Jan. 1890 (300, S. 61). StAB, Protokoll des Grossen Raths vom
10. Nov. 1857 (29, S. 11) und 16. April 1890 (37, S. 396).
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18 StAB, Protokoll des Grossen Raths vom 9. Juni 1823 (6, S. 1 f) und StAB, Amterbiicher
Wangen, Brief vom 11. April 1826 (6, S. 420).

19 Siehe dazu: Andres Moser, Die Patrozinien der bernischen Kirchen im Mittelalter, in:
Zeitschrift fiir schweizerische Kirchengeschichte 52 (1958), S. 40. So wurde zum Beispiel
auch ein Altar, den der Kirchherr Markwart von Wolhusen dem Gotteshaus von Grosswangen
LU spendete und zu dem das Kloster Trub den Kirchensatz und den Hof von Root LU bei-
steuerte, den «hochgelopten kungennen, Unser Frowen sant Marien, Gottes muter, und des
heiligen cruces» geweiht. Fontes rerum Bernensium VII, S. 153, Nr. 155.

20 Skizzen der verlorengegangenen Malereien und eines Sakramentskastens, dessen Fialen
abgeschrotet worden waren, wurden verdffentlicht in: Jahrbuch des schweizerischen Landes-
museums 42, 1933, S. 29.

21 Siehe Anmerkung 18.

22 Im folgenden zihlen wir die kleineren Anderungen und Arbeiten anhand der Amtsrech-
nungen Wangen (StAB) auf:

1591/92 einen «Linenstul» um den Taufstein von Tischmacher Jorgen Klientzen

1668 ein neuer «Krantz» fiir die Kanzel wird erstellt (B VII 2119)

1672/73 es werden neue Binke geschaffen (B VII 2119)

1721/22 ein Glocklein muss umgegossen werden (B VII 2122)

1726/27 die Kitche wird neu gedeckt und getifert (B VII 2123)

1730/31 eine neue kleine Glocke wird gegossen (B VII 2123)

1740 eine neue grossere Glocke wird durch Jacob Kuhn, Zofingen, gegossen (B VII 2124)
1764/65 Vorhinge fiir die Kirchenfenster werden angeschafft (B VII 2127)

In einem Brief von 1776 beruft sich die Gemeinde auf weitere vom Staat bezahlte Arbeiten
von 1668, 1706, 1742, 1755 und 1761. StAB, Amterbiicher Wangen, Schreiben vom
16. Sept. 1776 (N, S. 354). Der heute noch benutzte Abendmahltisch und der Taufstein sind
mit 1660 und 1667 datiert.

2 StAB, Amtsrechnungen Wangen 1627, 1628, 1629 und 1630 (B VII 2116 und 2117).

26 StAB, Amtsrechnungen Wangen 1645/46 (B VII 2117).

77 StAB, Amterbiicher Wangen N, S. 354; StAB, Venner-Manuale 186, S. 4 und 127 (B
VII, 217); StAB, Reparationen-Buch 17, S. 138 {ff (B X 22).

% StAB, Amtsrechnungen Wangen 1586, 1587 und 1588 (B VII 2115).

24 So wird zum Beispiel derselbe Maurer 1587 beauftragt, die Hohlziegel, wohl Firstziegel,
zu verpflastern. StAB, Amtsrechnungen Wangen 1587 (B VII 2115).

28 StAB, Protokoll des Grossen Raths vom 9. Juni 1823 (6, S. 1 f) und 1. Mirz 1926 (7,
S. 135 £, StAB, Amterbiicher Wangen 1824 (5, S. 264 und 276) und 1826 (6, S. 418 und 426).

2% Landeskarte der Schweiz 1:25 000, Blatt 1107, Balsthal, Koord. 231675/616475/ um
420 m ii.M.

39 Siehe Anmerkung 8.

31 Wir folgen hier den Auskiinften von Jiirg Schweizer, Inventarisator der Kunstdenkmiler
des Kantons Bern.

32 Robert Durrer, Die Kunstdenkmiler des Kantons Unterwalden, Basel 1899 und 1928,
S. 102 ft.

5 Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud 6, Les ans, architecture, peinture, littéracure,
musique I, p. 23; Hans Rudolf Sennhauser, Friedrich Oswald, Leo Schaefer, Vorromanische
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Kirchenbauten, Katalog der Denkmiler bis zum Ausgang der Ottonen, Miinchen 1966, 1968
und 1971, S. 187.

3% Dazu als Uberblick: Richard Feller, Geschichte Berns I, Von den Anfingen bis 1516,
Bern und Frankfurt am Main 1974, S. 177 ff.

Eine Belagerung von Wangen ist anfangs 1383 bezeugt. Emil Welti, Die Stadtrechnungen
von Bern 1375-1384, Bern 1896, S. 252 ff.

3 Holzerne Konstruktionen diirften in mittelalterlichen Kirchen tiberhaupt haufiger ge-
wesen sein, als allgemein angenommen wird. Vielfach verschwanden jedoch diese Elemente,
ohne Spuren zu hinterlassen. Eine holzerne lettnerartige Konstruktion ist in der Martinskirche
von Schwyz noch im 17. Jahrhundert nachgewiesen. Sie stand tiber den vor dem Altarhaus
angereihten Altiren. Siehe: Hans Rudolf Sennhauser, Die Ausgrabungen in der Martinskirche
zu Schwyz 1965/66, Separatdruck aus: Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons
Schwyz, Heft 66, 1974, S. 18 und Anmerkung 58. Ein holzerner Lettner wird auch im Berner
Miinster als Vorginger des gemauerten vermutet. Luc Mojon, Die Kunstdenkmiiler des Kan-
tons Bern, Band IV, Das Berner Miinster, Basel 1960, S. 117 f.

3¢ Die Datierung erfolgte nach Mojon. Siehe Anmerkung 2.

37 Die in diesem Kapitel angedeuteten Quellen finden schon im historischen Teil Verwen-
dung, und der Standort wird dort auch zitiert.

196



	Archäologische Untersuchungen in der Pfarrkirche von Wangen an der Aare

